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Die Einwohnergemeinde Zäziwil erlässt, gestützt auf die Gemeindeordnung und die Richtli-
nien für Gemeindebibliotheken folgendes Reglement:

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Rechtsträger

Rechtsträger der Gemeinde- und Schulbibliothek ist die Einwohnergemeinde Zäziwil, vertre-
ten durch den Gemeinderat.

Art. 2 Zweck und Auftrag

Die Gemeinde- und Schulbibliothek dient der Bevölkerung als Zentrum für Information, Be-
gegnung, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Sie bietet Bücher und 
weitere Medien zur Benutzung an.

Art. 3 Bestand

Der Medienbestand bleibt durch regelmässige Erneuerung aktuell.

Art. 4 Bibliothekstechnik 

Systematik, Präsentation und Katalogisierung richten sich nach der aktuellen "Arbeitstechnik 
für Schul- und Gemeindebibliotheken".

ORGANISATION

Art. 5 Gemeinderat

Auf Antrag der Schulkommission wählt der Gemeinderat die Bibliotheksleitung und das übri-
ge Personal. Die Anstellung erfolgt gestützt auf das Personalreglement der Gemeinde Zäzi-
wil.

Art. 6 Schulkommission

1 Die Schulkommission beaufsichtigt die Gemeinde- und Schulbibliothek.
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2 Sie hat im Besonderen folgende Aufgaben:
- sie erlässt die Benutzungsordnung, das Pflichtenheft und die Stellenbeschreibung für die 

Bibliotheksleitung
- sie verabschiedet das jährliche Budget
- sie nominiert die Bibliotheksleitung und auf deren Vorschlag das übrige Personal
- sie stellt Anträge an den Gemeinderat
- sie genehmigt zuhanden des Gemeinderates den Jahresbericht

Art. 7 Bibliotheksleitung

Die Bibliotheksleitung führt die Bibliothek und erstellt den Stellenplan. Sie kann an den Sit-
zungen der Schulkommission mit beratender Stimme und Antragsrecht teilnehmen. Ihre Auf-
gaben und Kompetenzen sind in einem Pflichtenheft festgehalten.

Art. 8 Benutzung

Jedermann ist zur Benutzung der Gemeinde- und Schulbibliothek berechtigt, sofern er sich 
an die Benutzungsordnung hält. Die Benutzungsordnung regelt den Verkehr zwischen Be-
nutzern und Bibliothek.

Art. 9 Finanzen

1 Die Einnahmen der Gemeinde- und Schulbibliothek bestehen aus:
- den jährlichen Beiträgen der politischen Gemeinde
- den jährlichen Beiträgen von weiteren Institutionen 
- den ausserordentlichen Beiträgen von Institutionen und Privatpersonen
- den Gebühren

2 Aus den Einnahmen sind die laufenden Betriebskosten zu decken.

Art. 10 Rechnungsführung

Die Rechnung der Bibliothek wird durch die Finanzverwaltung der Gemeinde geführt. Die 
Bibliothek verfügt über ein Globalbudget.

Art. 11 Rekursinstanzen

1 Bei Streitfällen zwischen Bibliothekspersonal und Bibliotheksbenutzern oder Bibliothekslei-
tung und Personal ist die Schulkommission Rekursinstanz.

2 Zwischen Bibliotheksleitung und Schulkommission ist der Gemeinderat Rekursinstanz.

Art. 12 Fachinstanz

Fachinstanz ist die Kantonale Bibliothekskommission
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Art. 13 Inkrafttreten

1
Das Reglement tritt auf den 01. Januar 2004 in Kraft.

2
Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufge-

hoben. Insbesondere aufgehoben ist das Reglement für die Gemeindebibliothek Zäziwil vom 
01. Januar 1991.

Das vorstehende Reglement wurde an der Einwohnergemeindeversammlung Zäziwil vom
02. Dezember 2003 beschlossen.

EINWOHNERGEMEINDE ZÄZIWIL

Der Präsident:  Der Sekretär:

Urs Grunder Kurt Tschanz
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Auflagezeugnis

Der unterzeichnete Gemeindeverwalter bescheinigt, dass das Reglement für die Gemeinde-
bibliothek der Gemeinde Zäziwil 30 Tage vor der beschlussfassenden Gemeindeversamm-
lung zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Zäziwil öffentlich aufgelegt worden ist. 
Die Auflage wurde vorschriftsgemäss im Amtsanzeiger Nr. 44 vom 31. Oktober 2003 und Nr. 
47 vom 21. November 2003 publiziert.

3532 Zäziwil, 05. März 2004 Der Gemeindeverwalter:

Kurt Tschanz

Inkraftsetzung

Der Gemeindeverwalter bestätigt, dass die Inkraftsetzung des Reglementes für die Gemein-
debibliothek der Gemeinde Zäziwil per 01. Januar 2004 gestützt auf Art. 45 der Gemeinde-
verordnung im Amtsanzeiger von Konolfingen Nr. 11 vom 12. März 2004 publiziert wurde.

Zäziwil, 05. März 2004 Der Gemeindeverwalter:

Kurt Tschanz


